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KURZE MITTEILUNGEN UBER

DIE ZINNGIESSEREI IN CHUR

In unsern Tagen hat man unserer Stadt wohl
nicht unverdient wegen ihrer verschiedenen gu-
ten Schulinstitutionen den Ehrentitel einer Schul-
stadt beigelegt; wirft man aber einen Blick in
ihre Vergangenheit zuriick, so diirfte man sie vor
allem im 17. und 18. Jahrhundert als die Stadt des
Handwerks bezeichnen. Zwar hat die ziinftische
Organisation in Verwaltung und Politik nicht
jene durchgreifende Gestaltung erfahren wie in
Zirich, das im Gewerbe sowohl in kiinstlerischer
als in technischer Beziehung jahrhundertelang in
der ganzen Ostschweiz eine flihrende Rolle
spielte; aber die flinf Churer Ziinfte, namlich die
der Rebleuten, die der Schmiede, die der Schnei-
der, die der Pfister und die der Metzger, haben
der kleinen Stadt vor allem im 16., 17. und 18.
Jahrhundert das besondere wirtschaftliche, po-
litische und geistige Geprage gegeben. Von
den verschiedenen Handwerken des alten Chur
ist das der Schmiedezunft unterstehende Hand-
werk der ZinngieBer dasjenige, das den Kunst-
und Sammelfreund, wenigstens was die nunmehr
verschwundenen Handwerke anbetrifft, vielleicht
am meisten interessiert.

Uber das Alter dieses Handwerks gehen die
Ansichten der Forscher noch stark auseinander.
In der Legierung mit Kupfer, als sogenannte
Bronze, war das Zinn schon in prahistorischen
Zeiten bekannt, und z. B. zur Aufnahme von Arz-
neimitteln dienten wirkliche Zinngefae bereits
schon den alten Griechen und Rémern.

Von der Gegenwart ausgehend und die Ent-
wicklung dieses Gewerbes ununterbrochen nach
rickwarts verfolgend, kommen die Forscher fast
allgemein zum Resultate, daB Zinngegenstande
sowohl zum kirchlichen als auch zum profanen
Gebrauche nicht vor dem 11. oder 12. Jahrhun-
dert nachzuweisen sind. In der Beschreibung der
verschiedenen Handwerksmethoden (Schedula
diversarum artium) durch den deutschen Bene-
diktinermonch Theophilus ums Jahr 1100 wird
bereits auf die Bearbeitung des Zinns hingewie-
sen, und die Synode von Rouen gestattete 1074,
in Ermangelung von Gold und Silber kirchliche
Gerédte auch in Zinn herzustellen.

In der mittelalterlichen Kunst der Zinnbearbei-
tung sind vor allem beachtenswert die Reliquien-
kdstchen des 14. und 15. Jahrhunderts mit den
ornamentalen Zinnbeschlagen in Form von Ran-
kenwerk, Rundmedaillons und Tiergestalten (Lo-
wenfiguren). Daneben treten schon verzierte Am-
pullen (Fldschchen in Beutelform), Hostienbehal-
ter, Taufbecken und anderes mehr auf. Endlich
vom 15. Jahrhundert an erscheinen die Wein-
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kannen in den verschiedensten Formen; aber
bereits lassen sich die in den einzelnen Gegen-
den spater vorkommenden Typen deutlich er-
kennen.

In der Renaissancezeit, das heifit in diesem
Falle die zweite Halfte des 16. und die erste
Halfte des 17. Jahrhunderts, hat die Zinngiefler-
kunst zweifellos ihren Hohepunkt erreicht. Scha-
len, Platten und Kannen mit Motiven aus dem
klassischen Altertum, z. B. Amor und Psyche, wer-
den in hervorragend feiner Ausfiihrung beson-
ders in den freien Reichsstadten Niirnberg, Augs-
burg und Frankfurt hergestellt. Die bedeutend-
sten Meister dieser Zeit waren Francois Briot aus
Montpellier 1550—1620 und der 1560 in Basel ge-
borene Caspar Enderlein, der in dieser Stadt die
Lehrzeit absolvierte und in Niirnberg, wo er zu
jener hohen Stufe seiner Kunst emporstieg, 1633
starb. Auch in Basel und Zirich, wo sich der
deutsche EinfluB geltend macht, und in Genf,
das von Frankreich her inspiriert wird, lassen sich
bedeutende Arbeiten nachweisen. Die gravier-
ten, mit Engels- und Lowenkdpfen verzierten
Kannen des Berner Zinngieers Adam Lienhart,
der in Bern von 1578—1593 besonders produktiv
war, werden hoch eingeschétzt. Ob in der Re-
naissancezeit auch in Chur kiinstlerisch wertvolle
Arbeiten geschaffen wurden, entzieht sich mei-
ner Kenntnis. Das R&atische Museum besitzt keine
solche Stiicke.

Nach den Stirmen des Dreif3igjdhrigen Krie-
ges und nach der Uberwindung der nachfolgen-
den Krisen und des Bauernkrieges erreichte das
Handwerk des Zinngusses in bezug auf seine
Produktivitat den Hohepunkt. Es ist jene Zeit, da
das reiche Biirgertum unserer Stddte sich eine
Ehre daraus machte, ein reiches Inventar an
Zinngeraten, wie Tellern, Platten, Kannen in den
verschiedensten Gréflen zu besitzen. Jetzt ist
auch in Chur die Zinngiefierei zu einem bedeu-
tenden Handwerk geworden, und das Auftreten
deutscher und deutschschweizerischer Meister
und Lehrlinge belegt den EinfluB von Niirnberg
und Augsburg sowie von Zirich und der ubrigen
Schweiz her. Uber die Bedeutung des Zinngie-
Berhandwerks in der Schweiz orientiert uns an-
hand eines reichen Quellenmaterials die Arbeit
von John A. Brown und die reichillustrierte Pu-
blikation von Dr. Gustav Bossard, liber dieses
Gewerbe liberhaupt mit besonderer Berlicksich-
tigung deutscher Verhaltnisse Karl Berling in
«Bibliothek fiir Kunst- und Antiquitatensammler»,
Band 16. Uber das ehrsame Handwerk der Zinn-
gieBer in der Stadt Chur geben uns die Auf- und
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Abdingblicher der Schmiedezunft (Einstellung
und Entlassung der Lehrlinge) und die Ratsproto-
kolle allerdings recht liickenhafte Auskiinfte.

Die Organisation des Handwerks entsprach im
wesentlichen derjenigen anderer Stadte. In Chur
bildeten die ZinngiefBer mit den Goldschmieden,
den Schmieden, Schlossern, Glockengieflern,
Radmachern, Schreinern, Zimmerleuten, Sattlern
u. a. die Schmiedezunft. Innerhalb der Schmiede-
zunft nahmen die Zinngiefler eine bevorzugte
Stellung ein, indem sie bei Entscheidungen iber
ihr Gewerbe durch eine besondere Vertretung
des ehrsamen Handwerks, oft aus drei bis vier
Mitgliedern bestehend, vertreten waren. Was
die Organisation der Meister, der Gesellen und
der Lehrlinge und sonstige Bestimmungen iiber
das Handwerk anbetrifft, mochte ich auf die vor-
hin erwdahnten Werke verweisen und nur das er-
wahnen, was flir Chur als Besonderheit gelten
darf.

Die Lehrzeit betrug in Chur drei bis vier Jahre,
je nach Begabung des Lehrlings; nur ausnahms-
weise wurde sie bis auf fiinf Jahre verlangert.
Die Lehrvertrage sind vielfach so abgeschlossen,
daB3 bei Wohlverhalten des jungen Mannes ein
halbes Jahr der Lehrzeit geschenkt wird. Das
Lehrgeld belief sich z.B. 1643 auf 150 Gulden,
wahrend es in Genf anfangs des 17. Jahrhunderts
auf 300—400 Gulden zu stehen kam. Da sich die
Meistersfrau mit der Kleidung und der Wasche
des Lehrlings zu befassen hatte und an seiner
Beaufsichtigung und Erziehung Anteil nahm,
pflegte der Lehrling oder dessen Vormund ihr
am Schlusse der Lehre ein Trinkgeld von fiinf
Gulden auszuhandigen. Nach der Absolvierung
der Lehre wird der Lehrling auf Antrag des Mei-
sters von der Zunft auf «freien Fu? gesetzt und
ledig gesprochen», und es wird ihm ein Lehr-
brief ausgestellt.

Nach dem Muster der deutschen Reichsstadte
hatten auch die meisten Schweizerstadte ihre
besonderen Gesellenordnungen, die
auch in Chur Geltung gehabt haben werden.
Wahrend Basel sechs und Bern vier Wanderjahre
vorschrieben, begniigte man sich in St. Gallen
und ohne Zweifel auch in Chur, wo die zinfti-
schen Vorschriften durchwegs etwas gemildert
sind, mit drei Jahren Wanderschaft.

Den verschiedenen Vorschriften liber die Mei-
sterschaft liegen zwei urspriingliche Absichten
zugrunde. In erster Linie will man durch strenge
Priifung nur tiichtige und wiirdige Gesellen als
zunftberechtigte Meister zulassen; andererseits
will man die einheimische Meisterschaft den
Fremden gegeniiber schiitzen. Nach der Ge-
werbeordnung der Stadt Chur vom 17. Oktober
1814 diirfen nur solche Kantonsbiirger in der
Stadt ein Handwerk ausiiben, die ihr Handwerk
zunftmafig erlernt und das Meisterrecht erwor-
ben haben. In Ermangelung dessen missen sie
durch Leistung eines Meisterstlickes sich Uber
hinreichende Kenntnisse und Fertigkeiten in
ihrem Handwerk ausweisen.

Besonders nachdriicklich und ausfiihrlich be-
fassen sich die Zinngieferordnungen der ver-
schiedenen Jahrhunderte mit der Feinheit des zu
verarbeitenden Metalls. Fir feinere Arbeiten,
wie z. B. gehdmmerte Platten, wurde reines Zinn
verwendet; der Gegenstand wurde dann mit
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einem F (Fein) und dariiber schwebender Krone
abgestempelt (Fig. 1) oder nach englischer Sitte
mit einer Rose und dariber schwebender Krone

(Fig. 2).

Fig. 1.

An derWende des 17.zum 18.Jahrhundert tritt der
Engel mit dem Schwert und der Waage als gute
Qualitatsmarke auf (Symbol der gewissenhaf-
ten Beobachtung des
Feingehaltes) (Fig. 3).
Die Qualitatsmarken
sind gewohnlich drei-
bis viermal aufgetra-
gen. Als Qualitatser-
lduterungen kommen
bei uns haufig die auf-
geschlagenen Benen-
nungen Fein-Zinn,Eng-
lischzinn und Block-
zinn vor (letzteres star-
ker mitBlei vermengt).
Fir gangbare Ge-
brauchsgegenstande waren in Zirich, Schaff-
hausen und St. Gallen Legierungen zu vier Tei-
len Zinn und einem Teil Blei zuldssig. Man
nannte dies die Ziircher Probe, die der in den
deutschen Stadten bekannten Frankfurter Probe
entsprach. Sie war zweifellos auch fiir Chur in
der ersten Zeit in allen Fallen, wo nicht Feinzinn
verarbeitet wurde, bindend.

Um MiBbrauche in bezug auf die Legierung
des Zinns mit Blei zu beseitigen, wurden in den
verschiedenen Werkstdtten von Zeit zu Zeit
Probenahmen vorgenommen. Da das Blei das
spezifische Gewicht 11,4, das Zinn aber blof
7,28 besitzt, konnte der zu hohe Bleigehalt mit
der Waage festgestellt werden. Aber die ge-
tibten Probemeister machten ihre Kontrolle ein-
fach in der Weise, daB} sie mit dem Probeeisen
eine flissige Probe aus dem Schmelztiegel
schopften und lediglich aus Glanz und Farbe die
erforderliche Feinheit feststellten. In Chur ver-
ordnete der Stadtrat am 21.Februar 1594, daB
der Profektrichter Anderes a Porta mit dem
Sachverstandigen Jakob Nef bei den «Kanta-
giBern» die Probe vornehme. Diejenigen, bei
denen man nicht eine «roalle Prob erhalte, sol-
len von minen Herren abgestrafft werden».

Um die Kontrolle dauernd durchzufiihren, war
es notwendig, dafl man den Verfertiger eines
Zinngerédtes jederzeit feststellen konnte. Der
Meister war daher gezwungen, das in seiner
Werkstatt hergestellte Gerat mit einem auf
einem Schildchen angebrachten Meisterzeichen
zu versehen, das er mit «dem Zeicheneisen» aus
Stahl an eirer nicht zu auffalligen Stelle, z. B. am
Ausgufideckelchen der Weinkannen, aufschlug.

Fig. 3.



Er wahlte hierzu sein Wappen oder sein Haus-
zeichen. Aber intolge des aufbliihenden Handels
mit Zinngerdten, besonders durch das Beschik-
ken der vielen Jahrmarkte, genligte die blofie
Meistermarke, die leicht zu Verwechslungen
fuhrte, nicht mehr. Es wurde ganz allgemein die
Vorschrift aufgestellt, daB3 durch Hinzufligung
des Ortswappens auf einem neben dem ersten
angebrachten zweiten Schildchen auch das Do-
mizil des Meisters bekannt gegeben werde. In
Chur wurde also auf dem gleichen Zeicheneisen
neben der Meistermarke auch noch das Stadt-
wappen, Stadttor mit Steinbock, angebracht.
Um neben der Familie und dem Domizil auch
noch die Privatadresse bekannt zu geben, wer-
den auf der Meister- und Stadtmarke auch noch
die Initialen des Meisters eingraviert.

Der ZinngiefBer schmolz sein h&ufig mit Bei-
mischungen versehenes Zinn auf dem Windofen
in guBeisernen Kesseln; die fliissige Masse
wurde mit einem GieBlloffel geschopft und in
die Formen gegossen. Die einfachste Gufiform
war diejenige aus Lehm; aber ihre Lebensdauer
war auch entsprechend kurz. Bedeutend dauer-
hafter waren die Sandsteinformen. Wenn es sich
darum handelte, eine grofiere Anzahl von Ab-
glissen zu erhalten, besonders solche von rei-
cherem oder komplizierterem Aussehen, so be-
diente man sich der glatten oder gravierten
Messingform. Fir kleinere Gegenstande kamen
auch Formen aus Zinn und Blei zur Verwendung.
Im Ré&tischen Museum ist die kleine Ausriistung
eines herumziehenden Zinngieflers mit den
Schiissel-, Teller- und Loffelformen aus Messing
ausgestellt.

Der Handel mit Zinngeschirren war in allen
Stadten mehr oder weniger genau geregelt. Im
allgemeinen nahmen die Zinngiefler von den
herumziehenden Hausierern das Altmetall gerne
ab, da es oft zu billigen Preisen erhaltlich und
zum Umgieflen geeignet war. Aber die herum-
ziehenden KeBler, die man als «Pfuscher, Stimp-
ler und Storer» bezeichnete, brachten auch neue
Stiicke, die sie zu billigen Preisen absetzten und
so das ehrsame Handwerk schadigten. Im 16.
Jahrhundert werden diese herumziehenden Kef3-
ler bei uns auch etwa als «Calanker» und in der
untern Schweiz als «Galanger» bezeichnet. Alte,
dem Hauptverkehr nicht mehr dienende Straflen-
zlige, an denen sich solches Volk lagerte, nannte
man Calanker Gaflli (Maienfeld) oder Via Ca-
lanca (Ems). In Chur verbot der Rat 1640 den
fremden Zinngieflern, auferhalb der ordent-
lichen Wochenmarkte ihre Ware feilzubieten, und
Verkaufer von Stiicken, die «die Probe nicht
hatten», wurden bestraft. 1684 kam es so weit,
daB die Churer KantengieBer den fremden Kef-
lern auf dem 6ffentlichen Markte ihr Zinngeschirr
wegnahmen. Der Rat verlangte zwar, daB3 jene
ihnen ihr Geschirr wieder zuriickgeben, sofern
es die Probe halte. Er beschliefft aber am 5. Fe-
bruar 1685, es diirfen die KeBler kiinftighin kein
Zinn verkaufen, es sei denn, daf® sie von andern
Orten den authentischen Beweis erbringen, an
diesen Statten ebenfalls ihr Zinn verkaufen zu
dirfen.

Es sollen nun im folgenden die bedeutendsten
Churer Meister aufgezdhlt und jeweilen ihre
Meisterwerke mit der Stadtmarke und den Ini-

tialen angegeben werden, damit jeder Besitzer
von Zinnstiicken selber bestimmen kann, von
wem diese angefertigt wurden. Die Churer Mei-
ster arbeiteten allein mit ein bis zwei Lehrlingen;
manchmal wurde auch etwa ein Geselle fiir kiir-
zere oder langere Zeit in Arbeit genommen. Sie
stehen in hohem Ansehen, bekleiden hohe poli-
tische Amter und heiraten Toéchter aus den an-
gesehensten Familien der Stadt. Oft haben sie
eine Monopolstellung in der Zinnverarbeitung
eingenommen, wie z.B. die Familie Bauer, und
stets wird das Handwerk von mehreren Genera-
tionen der gleichen Familie ausgeilibt.

1. Christoff oder Christoffel Hem-
p e | (nicht Christian), aus Deutschland stammend,
1592 zu Chur geboren, als Blirger aufgenommen
1613, Zunftmeister der Schmiedezunft 1646, be-
erdigt zu St. Martin am 7. Mai 1651. Bei ihm
machte der bedeutende, aus dem Biindner Ober-
land stammende Churer Zinngiefler Hercules de
Cadenat seine Lehrzeit 1643—1647. Sein Sohn
und seine Enkel trugen den gleichen Namen und
betrieben das gleiche Handwerk. Der Sohn war
Zunftmeister 1652 und sp&ater Stadtammann; er
heiratete 1646 die Doro-
thea Beeli von Belfort
und starb 1682. Von die-
sem tlichtigen Zinngie-
Ber stammt eine im Rat.
Museum aufbewahrte
Abendmahlkanne der
Stadt Chur.!

Fig. 4.

2. Johannes Harnisch, 1623—1693, und
dessen 1703 verstorbener Sohn Otto
stammen ebenfalls aus Deutschland. Bei letzte-
rem hat der Churer ZinngieBer Johannes Walser
von 1697—1701 die Lehrzeit bestanden. Er war
ein produktiver Meister. Seine Meistermarke im
Schildchen neben dem Stadtwappen zeigt unten
die Mondsichel, oben die lbereinandergestell-
ten Initialen J. H. und in der Mitte einen Stern.

3. Johannes Walser, 1681—1730, die Fa-
milie ist schon seit 1532 eingeblirgert; weniger
bekannt als ZinngiefBer ist sein Sohn Jakob.
Ersterer fiihrt als Meisterzeichen die beiden
Mondsicheln des Walserwappens und iiber dem
Doppelschildchen die Initialen J. W.

4 Herkules und Hans Luzi de Cade-
nat oder Cadenati. Das Geschlecht stammt
aus dem Lungnez, war aber auch in Waltensburg
ansassig und fiihrt als Wappen im
blauen Schild den weiflen Flu
(Wasserfall). Herkules, einer
der bedeutendsten Zinngiefler
von Chur, hat 1723 bei seinem Va-
ter Jos (Joos) de Cadenat die
Lehre abgeschlossen. Er war zwi-
schen 1733 und 1758 mehrfach Zunftmeister und
Assessor des Profektengerichtes und starb 1759.
Von ihm stammen geh@mmerte Platten mit Gra-
vierungen der Wappen Paravicini und Verte-
mate-Franchi sowie die runde Weinkanne der
Metzgerzunft mit den Emblemen dieser Zunft
vom Jahre 1731.

1 Die hier wiedergegebenen Meistermarken sind groB-
tenteils der Publikation von Gustav Bossard entnommen.
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Hans Luzi, Sohn des Herkules, bedeutender
Zinngiefler, Zunftmeister 1771, Oberzunftmeister
1772, Ratsherr 1783, Stadtvogt 1781 und 1798,
Stadtrichter 1796. Er wurde 1799 als Anhanger
Osterreichs nach Salins deportiert, Bundesstatt-
halter.

5. Heinrich Wilhelm Lange, deutscher
Herkunft. Er arbeitete in Chur ab 1823, hat aber
noch 1846 Kannen hergestellt. Er hat gewohnlich
Stadtmarke (Steinbock) und Meisterzeichen
(StrauB) getrennt aufgeschlagen. Hie und da zei-
gen seine Stiicke seine Initialen und eine X, wo-
mit gesagt sein soll, daB die Mischung 10 Teile
Zinn und 1 Teil Blei enthalte.
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Fig. 6 a, b und c.

6.DanielHitz, 1784—1820. Er hat die Lehre
bei Mathdus Bauer 1803 absolviert, brachte es
als tiichtiger Meister zum Oberzunftmeister, starb
aber blof3 36jéhrig am 11.Juli 1820. Er fihrt im
ovalen Schild das Hitzwappen, senkrechter Pfeil
zwischen Sonne und Mond, unten die Initialen
D. H.

7. Paulus Oeri, 1709—1779,
stammt aus dem beriihmten Gold-
schmiedegeschlecht von Ziirich.
Schon sein Vater Mathdus hat
vermutlich das Handwerk betrie-
ben. Bei dem beriihmten Meister Fig.7. (Nach einer
Herkules de Cadenat hat er 1723 skizze von Prof.
die Lehre abgeschlossen. R. Weber, Genf.)

8. Von den Zinngieflern des 17., 18. und 19.
Jahrhunderts sind uns noch eine Anzahl Namen
tberliefert, wie z.B. Vinzenz Schmid, der sich
auch als Glockengieler betatigte, Johannes
Hemmi, Martin Heim, Bernhard Dontz, Matthaus
Ludwig, Joh. Bapt. Bavier u. a. m. Auch die Mei-
sterzeichen der iibrigen hier erwdhnten Zinn-
gieBBer sind mir nicht bekannt.

9. Von allen Zinngieferfamilien unserer Stadt
hat die Familie Bauer mit Riicksicht auf die Fort-
pflanzung des Handwerks in der eigenen Fa-
milie, aber auch in bezug auf die technische Ent-
wicklung wohl die bedeutendste Rolle gespielt.
Sie hat die alten Traditionen hochgehalten und
vielleicht gerade wegen der Monopolstellung,
die sie einnahm, trotz der allenthalben sich gel-
tendmachenden Spuren der Dekadenz, eine
Nachbliite des Handwerks ermoglicht.

Johann Ulrich, gestorben 1693, hat in der
zweiten Halfte des 17.Jahrhunderts als tlichtiger
ZinngieBer gearbeitet und 1685 fir die Kirch-
gemeinde zu St. Martin eine Abendmahlkanne
mit dem Stadtwappen und den Initialen | V B auf
dem Ausgufideckelchen geliefert. Er wird mit
Christoff Hempel als Begrlinder des bodenstan-
digen ZinngieBerhandwerks in Chur betrachtet.
Sein Sohn Mathaus, der das Handwerk des
Vaters fortfiihrte, lie3 schon 1687 seine beiden
Jungen Hans Ulrich und Johannes Ma-
th & us durch die Zunft aus der vaterlichen Lehr-
zeit ledig sprechen. Mathéaus, geb. 1701, der
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Sohn des eben genannten Hans Ulrich, ist als
ZinngieBer weniger bekannt. Dagegen sein
Sohn Johann Ulrich, geb. 1727, der 1746
seine Lehrzeit bei dem tiichtigen Meister Her-
kules de Cadenat absolvierte, hat sehr schone
Kranzkannen, Stizen (Kriige)
und Teller gegossen. Sein
Meisterzeichen zeigt auf
der rechten Seite den stad-
tischen Steinbock und links
das Wappen der Familie
Bauer (Hirsch uber griiner
N Wiese mit einem dreiblatt-
Fig. 8. rigen Kleeblatt).

Sehr bekannte Zinngiefler sind die Sohne des
eben erwahnten, namlich Mathdus, geb.
1751, und Johann Ulrich, geb. 1758. Ma-
thdus genoB unter den ZinngieBern hohes An-
sehen und bekleidete zwischen 1786 und 1798
und zwischen 1803 und 1809 mehrfach das Amt
des Oberzunftmeisters der Schmiedezunft. Sehr
schone Stiicke sind aus seiner Werkstatt her-
vorgegangen. Er hat seine Sohne Johann Ja-
kob Ulrich und Math&aus nach der Fa-
milientradition in der eigenen Werkstatte aus-
gebildet und sie mit Zustimmung der Zunft 1783
im Knabenalter aus der Lehre entlassen. Wahrend
Mathaus, gestorben 1843, sich besonders dem
Goldschmiedehandwerk widmete, die beiden
Handwerke lagen oft in der gleichen Hand, hat
sich der Bruder Johann Jakob Ulrich ausschlief3-
lich mit der ZinngieBerei befaBt und muf3 nach
den mir bekannten Stiicken als der tiichtigste
ZinngieBer von Chur betrachtet werden. Er hat
viele schone Kranzkannen und Stizen mit den
zierlichen Bodenplaketten gegossen. Um die

IV. BAV ER

Fig. 9.

Wende des Jahrhunderts hat er die prachtvolle
im Renaissancestil ausgefiihrte Platte mit dem
Ritter in der Mitte und dem Rankenwerk am
Rande gegossen, gehammert und graviert, die
sich heute im Rat. Museum befindet (Fig. 10).

Bis Uber die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus
haben Glieder der Familie Bauer in ihrer Werk-
statte beim Obern Tor vornehmlich Weinkannen
in schoner Ausfiihrung und in gutem, meist rei-
nem Englischzinn hergestellt.

Die politischen und gewerkschaftlichen Neu-
ordnungen der Franzdsischen Revolution haben
dem Zinngieflerhandwerk, das unter dem bis-



herigen ziinftischen Schutz sich noch schlecht-
hin halten konnte, den Todessto gegeben.
Wenn es in Graubiinden und speziell in Chur
sich bis Uber die Mitte des 19.Jahrhunderts hal-
ten konnte, so ist es die bekannte Erscheinung,
daB} eine Entwicklung an ihren Aufenzonen eine
gewisse Nachbliite auslésen kann. Das Metall
hat sich wegen der leichten Oxydation und Ver-
biegbarkeit liberlebt und den Vorzigen der

Surrogate nicht standhalten koénnen. Nur die
Weinkanne, bei der diese Nachteile weniger zu-
tage traten, hat noch fortgelebt. Sie schmiickt
noch heute als dekoratives Stlick manchen ge-
mitlichen Wohnraum, und wenn ihre Besitzer,
die diese Zeilen lesen, diese Zeugen eines
einst hochentwickelten Handwerks mit etwas
mehr Interesse und Pietdt betrachten, dann
haben diese Zeilen ihren Zweck erfiillt.

Fig. 10.

Fig. 11. Barock-Kanne, R&tisches Museum.
Diese Kanne stammt nicht von Chur, wie ich anfanglich
glaubte, sondern ist von einem Appenzeller Meister
hergestellt worden.

Fig.12. Churer Kranzkanne von 1797 von Mathdus Bauer.
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Im Vorwort steht tiber Sprechers historische
Romane: , ... Unser Volk findet heute noch
in ihnen die dichterisch verklarte Heimat-
beschreibung, die ihm das Herz abgewinnt”

Verlag: Bischofberger & Co., Chur

55



	Kurze Mitteilungen über die Zinngiesserei in Chur

